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   BETREFF   Vermittlung bei Anfrage "IFG -Antrag zu Unterlagen der Bundespolizei über die 
Kölner Sylvesternacht" [#12521]  

 

BEZUG   Ihr Bitte um Vermittlung vom 18. März 2016 
 
 
 

Sehr geehrter Herr █████, 
 
nachdem mir nunmehr die Stellungnahme des Bundespolizeipräsidiums vorliegt, 
möchte ich Ihnen folgende abschließende Bewertung zukommen lassen: 
 
Ihr Antrag auf Informationszugang an das Bundespolizeipräsidium wurde von dort 
zuständigkeitshalber an die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin weitergeleitet. Mit 
Bescheid vom 29. Februar 2016 wurde Ihr Antrag unter Verweis auf entgegenste-
hende Ausschlussgründe abgelehnt. 
 
Die Bearbeitung durch die Bundespolizei ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. 
 
Insbesondere der von der Bundespolizei geltend gemachte Ausschlussgrund des § 3 
Nr. 2 IFG (Gefährdung der öffentlichen Sicherheit) ist vorliegend nicht unberechtigt 
erfolgt. Nach der Rechtsprechung sind Schutzgut der öffentlichen Sicherheit „neben 
den Rechtsgütern des Einzelnen und der Unversehrtheit der Rechtsordnung auch die 
grundlegenden Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates, mithin die Funkt i-
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onsfähigkeit der staatlichen Einrichtungen“ (Oberverwaltungsgericht für das Land 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 16. Juni 2015 – 8 A 2429/14 – Rn. 63, juris). Die 

Bundespolizei hat diese Tatbestandsmerkmale auf den konkreten Sachverhalt in 

nicht zu beanstandender Weise angewendet und entsprechend begründet. 

 

Auch die Ausführungen der Bundespolizei zu § 5 Abs. 4 IFG sind nicht zu beanstan-

den. Zwar besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Nennung von Name, Titel, akade-

mischem Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -

telekommunikationsnummer von Behördenmitarbeitern, jedoch kann der Informati-

onszugang dann verwehrt werden, wenn z.B. die Sicherheit dies gebietet (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 12. März 2008 – 2 B 131/07 – Rn. 8, juris). Auch die Grün-

de für diesen Ausschluss vom Zugang hat die Bundespolizei nachvollziehbar darge-

legt. 

 

Ob zudem der Ausschlussgrund des § 3 Nr. 3 b) IFG vorliegend greift, kann letztlich 

dahinstehen, da auch über den Abschluss der Beratungen im Untersuchungsaus-

schuss des nordrhein-westfälischen Landtags hinaus das Erfordernis einer Geheim-

haltung aus den oben genannten Gründen bestehen dürfte. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Faßbender 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


